
BA Steglitz-Zehlendorf 20.10.2021 
ImUmTief Dez App. 7000 
 
 
 

Vorlage 

zur Beschlussfassung 

für die Bezirksamtssitzung am  26.10.2021 

 
 

1. Gegenstand der Vorlage: Beschluss-Nr. 318/V vom 17.01.2018 

Parken in Wannsee 

Drucksachen-Nr. 0492/V  

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadträtin Maren Schellenberg 

 

3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, der 
Bezirksverordnetenversammlung die beigefügte Vorlage 
zur Kenntnis zu geben. 

 

4. Begründung: Auf die beigefügte Vorlage zur Kenntnisnahme für die 
Bezirksverordnetenversammlung wird verwiesen. 

 

5. Rechtsgrundlagen: § 36 Abs. 2 Buchst. b) und e) BezVG 

 

6. Finanzielle Auswirkungen: ./. 

 

7. Auswirkungen auf eine  
nachhaltige Entwicklung: 

./. 
 
 

8. Veröffentlichung (BVV-BNr: 471/V): ja 
 

9. An der Vorlage hat mitgewirkt: ./. 

 

 

 

Maren Schellenberg  
Bezirksstadträtin  
 
 
 
 
 
 
 
 



Abt. Immobilien, Umwelt und Tiefbau 26.10.2021 
ImUmTief Dez App. 7000 
 

Vorlage 
zur Kenntnisnahme 

für die Bezirksverordnetenversammlung 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 318/V vom 17.01.2018 

Parken in Wannsee 

Drucksachen-Nr. 0492/V  

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadträtin Maren Schellenberg 

 

3. Die Bezirksverordnetenversammlung hat am 17.01.2018 den folgenden Beschluss gefasst: 

„Das Bezirksamt wird ersucht, in der Bergstraße, höhe Herwarthstraße in Richtung Don-

Bosco-Steig an befestigten Stellen ein halbseitiges Gehwegparken zu ermöglichen.“ 

Hierzu wird berichtet:  

Die Fahrbahnbreite der Bergstraße beträgt im benannten Abschnitt 5,60 m. Für das halbseitige 
Gehwegparken müsste 1 m der Fahrbahn in Anspruch genommen werden. Bei gleichzeitigem 
Parken auf der gegenüberliegenden Straßenseite verbliebe für den fließenden Verkehr 
lediglich eine Fahrspurbreite von 2,60 m. 

Da dem Fließverkehr jedoch eine Mindestfahrgassenbreite von 3 m zur Verfügung stehen 
muss, ist der vorliegende Beschluss im Sinne der StVO nicht anordnungsfähig. Diese 
Mindestbreite ergibt sich aus § 12 der Straßenverkehrsordnung (StVO) und § 32 der 
Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) sowie der zugehörigen Rechtsprechung. 

 

Es wird gebeten, den Beschluss als erledigt zu betrachten. 

 

 

Cerstin Richter-Kotowski      Maren Schellenberg 
Bezirksbürgermeisterin      Bezirksstadträtin 
 

 


